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Norm

AlVG 1977 §11 Abs1

AlVG 1977 §11 Abs2

AngG §26

GewO 1994 §82a

MSG Wr 2010 §5 Abs2 Z2

NAG 2005 §51 Abs2 idF 2011/I/038

VwGG §42 Abs2 Z1

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):

Ra 2020/10/0050 E 15.09.2020

Rechtssatz

Eine freiwillige Lösung des Arbeitsverhältnisses gemäß § 11 Abs. 1 AlVG 1977 liegt an sich vor, wenn der Arbeitnehmer

selbst gekündigt, einen vorzeitigen Austritt erklärt oder eine einvernehmliche AuAösung initiiert hat. Dies führt zum

Ausschluss vom Bezug des Arbeitslosengeldes für eine bestimmte Dauer. § 11 Abs. 2 legcit sieht allerdings

berücksichtigungswürdige Gründe vor, die zu einer Nachsicht von der Sperre des Arbeitslosengeldes gemäß Abs. 1

führen. Als Nachsichtsgründe sind zunächst die Austrittsgründe im Sinne des Arbeitsvertragsrechtes zu verstehen (§

82a GewO 1994, § 26 AngG), darüber hinaus aber auch "triftige" Gründe, also Gründe von zureichendem Gewicht.
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